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Der Halliſche Courier.
(im Schwetſchke'ſchen Verlage)

Zeitung für

Jn der Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke). Redakteur Dr. Schadeberg.

86. Halle, Donnerstag den 20. Februar 1851.
Zweite Ausgabe.

Der Vierteljährliche Abonnements Preis beträgt für unſere unmittelbaren Abnehmer 22/, Sgr. durch die reſp. Poſt Anſtalten überall nur 26/, Sgr.

Die auswärtigen Beſtellungen auf unſre Zeitung erſuchen wir bei den Königlichen Poſtanſtalten unter Angabe unſeres Zeitungstitels

Halliſcher Courier bei Schwetſchke
zu machen und alle brieflichen und ſonſtigen ſchriftlichen Zuſendungen von Bekanntmachungen c. unter der Adreſſe

an uns gelangen laſſen zu wollen.
An die Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke)

e c

Deutſchland.
Halle, d. 20. Febr. (Fortſetzung des Artikels über den neuen

Preßgeſetzentwurf.) Wirklich bewährten auch die Traditionen aus der
Zeit Friedrichs in bemerkenswerther Weiſe ihre Kraft, ſelbſt als die
ſchlimmſten Zeiten der Preßünterdrückung durch den Bundestag heran
zogen. Jn dieſer Zeit war es, als eine preußiſche Provin
zialbehörde, das Oberpräſidium der Provinz Sachſen,
ganz dieſelben Maßregeln wegen Verantwortlichkeit
der Buchhändler anordnete, welche jetzt das Miniſte-
rium Mantenffel in dem neuen Preßgeſetzentwurf den
Kammern zur Annahme vorſchlägt. Wir bemerken, daß
das Miniſterium Brenn jene Sberpräſidial- Anordnung
vollſtändig desavouirte und berichten über dieſen merkwündigen
Fall in dem Nachſtehenden näher vohhekkehhtde m gee s

Am 25. Mai 1831 machte die Polizeibehörde in Halle denBicheendiongen auf Verfügung des en r rn
ſen, Staatsmtniſters v. Klewiz, durch Zuſchrif, Folgendes bekannt

„Nach Art. XI des Cenſur Geſetzes vom 18. Oetbr. 1819 dür
„fen Schriften, die außerhalb der Staaten des deutſchen Bundes ge
„druckt werden, in den Preuß. Staaten nicht eher verkauft werden,
„als bis dazu von dem Ober-CenſurCollegio die Erlaubniß ertheilt
„worden.“

Der inländiſche Buchhändler, welcher dergleichen Schriften ohne
Erlaubniß zu debitiren ſich unterfangen ſollte, hat außer der Con

„fiskation der bei ihm vorgefundenen Exemplare die in dem vorer:
„wähnten Cenſurgeſetze Art. XVI Nr. 5 angedrohete Polizeiſtrafe von

10 400 Thlr. und wenn der Jnhalt der ohne Erlaubniß debitir
ten Schrift aufrühreriſch und ſtrafbar ſein ſollte, auch außer dem
Verluſte des Bürgerrechts und des Gewerbes, die auf die Verbrei

„tung ſolcher Schriften in den Criminalgeſetzen Allg. Landrecht Th. II
„„Tit. 20 6. 154 angedrohte Strafe zu erwarten.“

„Dieſe Strafe haben auch die Buchhändler zu er
„warten, die Schriften aufrühreriſchen Jnhalts ver-

breiten welche in den deutſchen Bundes Staaten
gedruckt werden, weil die Befreiung dieſer Schriften
von der inländiſchen Cenſur die Buchhändler nicht
„entbindet, zu prüfen, ob der Jnhalt dieſer Schriften
nicht den Preuß. Cenſurgeſetzen zuwiderlaufend iſt,
„und ob ſie ſich durch deren Verbreitung nicht zu Be
„Förderern der verbrecheriſchen Abſichten Anderer ma-
„chen würden. Jſt ein Buchhändler hierüber zweifel
„haft, ſo iſt es ſeine Pflicht, bei der Polizei Behörde
„anzufragen, ob der Debit der Schrift ihrem Jnhbalte
„nach einem Bedenken unterliege. Es läßt ſich erwarten,
daß jeder Buchhändler von ſelbſt darauf bedacht ſein wird, ſich nicht
„zu Handlungen verleiten zu laſſen, die in jeder Rückſicht die un
glücklichſten Folgen für ihn haben würden, und daß jeder Buch

„händler eine ihm bekannt gewordene heimliche Verbreitung aufrüh
„reriſcher. Schriften ſogleich der Polizei Behörde anzeigen wird, um

dadurch von dem inländiſchen Buchhandel einen Verdacht heimlicher Ver
breitung aufrühreriſcher Schriften, und die Einführung einer ſtren

„gen, und dem Buchhandel läſtigen polizeilichen Controlle entfernt
„zu halten.“

Die Anordnung dieſer unglaublichen Maßregel, wie ſie hier das
Oberpräſidium zu treffen für gut fand, rief ſofort die ſchleunigſten
und dringlichſten Einwendungen von Seiten der Betheiligten hervor.
Jn einem an den Miniſter des Jnnern und der Polizei, v. Brenn,
gerichteten Promemoria führten dieſelben die ſtärkſte Beſchwerde über
jene Oberpräſidialverfügung; ſie wieſen nach, daß es ihnen phyſiſch
unmöglich ſei, einer ſolchen Aufgabe zu genügen, indem die Zahl der
in Deutſchland neu erſcheinenden Schriften ſich nach einem mehrjäh
rigen Durchſchnitt jährlich auf 3 bis 4000 belaufe und das Geſchäft
des Leſens und Prüfens nur einer geringen Anzahl jener Schriften
jede andere Thätigkeit weitaus erſchöpfen müſſe; die Forderung dieſer
Prüfung ſei aber auch in intellectueller Hinſicht für faſt jeden Ge
ſchäftsmann, ja für die gelehrteſten und unterrichtetſten Männer über
alles Maß geſtellt. Daß die Verfügung nur von Schriften von auf
rühreriſchem Jnhalt ſpreche, vermöge hier nichts zu aändern; denn un
ter einem ſehr harmloſen und allgemei iStellen aufrühreriſchen Jnhaltes getragenen n
welche in zweifelhaften Fällen von Seiten der Polizeibehörde verheißen
werde, wäre eine ebenfalls ſehr zweifelhafte; nicht nur würde es einer
ſolchen Behörde eben ſo wie den Buchhandlungen phyſiſch unmöglich
ſein, den täglich ſich erneuernden Andrang von Büchern zu gewälti
gen, auch würde eine vorſichtige Polizeibehörde, wo ſie ſelbſt zweifel
haft, immer eher verbieten als zulaſſen, und es würde bei ſol
chen Geſchäftsſchwierigkeiten ein Buchhandel in Preußen bald nur
noch dem Namen nach exiſtiren. Selbſt aber, wenn alle dieſe gedach
ten Hinderniſſe, oder vielmehr Unmöglichkeiten, überwunden werden
könnten träte eine Frage hervor, welche die Maßregel doch ungus
führbar machte. Der deutſche Buchhandel ſei nur Kommiſſionshan
del, und namentlich ſeien alle neuen Bücher ohne Ausnahme frem
des Eigenthum, Eigenthum der Verleger, welches dieſelben den mit
ihnen in Verbindung ſtehenden auswärtigen Sortimentshandlungen
kommiſſionsweiſe anvertrauten. Wer gäbe nun den Sortimentshand
lungen das Recht, mit fremdem Eigenthum ſo zu verfahren, wie mit
Büchern verfahren werden muß, wenn man ſie ohne Schwierigkeit
leſen will Die bereits gehefteten Sachen müſſen aufgeſchnitten, die
ungebundenen geheftet und gleichfalls aufgeſchnitten werden ein Ver
fahren, gegen welches die Verleger ſich ausdrücklich zu verwahren pfle
gen. Nachdem die Betheiligten darauf hingewieſen, daß ſie bisher
einer Geſetzesübertretung niemals ſich ſchuldig gemacht, ſprechen ſie
ſich mit Entſchiedenheit über die Strafandrohungen des Oberpräſtdiums
aus, die härter ſeien, als irgend eine von feindlichen Behörden in
Kriegszeiten gegen hieſige Handlungen erlaſſene, und bitten daß die
gedachte Verfügung zurückgenommen werde und es bei dem Cenſur
geſetz vom 18. October 1819 verbleibe. „Wir bitten ſo ſchließt
das Promemoria, „um die allerſchleunigſte s dieſes Geſu
ches, indem in unſerm Geſchäfte bereits der Stillſtand hat r i
müſſen, der die unausbleibliche Folge der c. Verfügung iſt n eine
es um ſo weniger wagen dürfen, ein Buch, ja ſelbſt hen feht
Zeitſchrift, ein Journal auszugeben, als die Poli eibearte er weni
nicht im Stande iſt, unſern bereits gemachten Anfragen
gen Kürze der Zeit zu genügen



entgegnet, daß die Preſſe nicht im Stande ſei,

wwverden müſſſe.

Jn Bezug auf die letztere Anführung iſt zu bemerken, daß un
term 26. Mai 1831, 44 (ſage vierundvierzig) und unterm 27.
Mai 27 (ſage ſieben undzwanzig) neu angekommene Schriften,
bei welchen es zweifelhaft war, ob der Jnhalt nicht den preußiſchen
Cenſurgeſetzen zuwiderlaufe, bei der Polizeibehörde mit der Bitte um
ſchleunigen Beſcheid und unter der Verwahrung, daß die gehefte
ten Bücher nicht aufgeſchnitten würden, eingereicht worden waren.
Sämmtliche übergebene Schriften wurden jedoch von der Polizeibe
hörde mit dem Bemerken zurückgeſandt, daß ein Leſen und Prüfen
unter dieſer Bedingung nicht ſtattfinden könne, und daß die höhern
Orts erlaſſene Verfügung in mancher Hinſicht nicht ausführbar zu
ſein ſcheine, weshalb geeignete Vorſtellungen an das Oberpräſidium
gern vermittelt werden würden.

Zugleich mit der Einſendung des Promemoria an den Miniſter v on
Brenn hatten ſich die Halliſchen Buchhandlungen auch an den Mi
niſter von Altenſtein und andere Behörden gewendet, und eben
ſo den Geſchäftsgenoſſen in Berlin Mittheilung von dem Vorgefalle
nen gemacht. Der in dem Vertrauen der höchſten Behörden ſtehende
Chef eines der dortigen bedeutendſten Geſchäfte erwiderte, daß ihm
die Sache immer noch unglaublich erſcheine, und daß er zu der An
nahme geneigt ſei, es walte hier ein Mißverſtändniß oder eine Un
geſchicklichkeit einer Subalternbehörde ob in Berlin ſei nichts Aehn
liches verfügt, und es ſei ja auch unmöglich, daß bei ſolchen Maß
regeln Preußen noch Buchhandel und Buchhändler haben könne.
Eine unter dem 6. Auguſt 1831 an die hieſigen Buchhandlungen er
laſſene Eröffnung des Cultusminiſter von Altenſtein, nach wel
cher die OberpraſidialVerfügung durch das Miniſterium des Jnnern
modificirt (d. h. annullirt) worden, erledigte dieſe ohne Beiſpiel da
ſtehende Angelegenheit, bis dieſelbe zwanzig Jahre ſpäter unterm
4. December 1850 in dem neuen der erſten Kammer jetzt vorliegen
den Preßgeſetzentwurfe wieder zum Vorſchein gekommen iſt. (Fort
ſetzung folgt.)

Berlin, d. 19. Febr. Bei den Budgetverhandlungen in den
verſchiedenen Kommiſſionen der zweiten Kammer ſind manche Poſten
erniedrigt worden. So bezog das Miniſterium des Jnnern bis zum
März 1848 jährlich 17,000 Thlr. für Subventionen der Preſſe. Dieſe
wurden im Jahre 1849 auf 80,000 Thlr. erhöht und fanden ſich
in dem vorliegenden Budget wieder mit dieſer bedeutenden Summe
angeſetzt. Die betreffende Kommiſſion hat diesmal 30,000 Thlr. da
von geſtrichen, alſo nur 50,000 Thlr. beantragt, wogegen der Ver
treter des Miniſters freilich ſehr geeifert hat; indeſſen wurde ihm

Das zu leiſten was
er vorausſetze, ſondern dies auf andrem Wege für den Staat erreicht

(Sp. WDie Sberpoſtamts Zeitung ſchreibt aus Frankfurt a. M. vom
17. Febr. Wir erfahren ohne Erſtaunen, daß das Nebelbild der deutſch
öſterreichiſchen Zolleinigung ſich aufgelöſt hat. Die in Dresden ſtatt
findenden Beſprechungen erfahrener Staatsmänner führen von ſelbſt da
hin, wo allein für die materiellen Intereſſen ein Gewinn zu finden
iſt. Dieſer beſteht in der Fortdauer des Zollvereins, der womöglich
den norddeutſchen Steuerſyſtemen ſich anzuſchließen hätte, ſowie in der
Anbahnung eines Handelsvertrags mit Geſammtoöſterreich, durch wel
chen wechſelſeitige Verkehrserleichterungen zu Stande kämen.

Dresden, d. 18. Febr. Die zweite Kommiſſion der Miniſte
rialkonferenz iſt auch heute zu einer Sitzung verſammelt geweſen. Von
Darmſtadt iſt Frhr. v. Dalwigk geſtern Abend hier ein etroffen.

Die Freimüthige SachſenZeitung, die eben einen ſehr intereſſan
ten Streit mit dem miniſteriellen Dresdner Journal darüber führt,
wer von Beiden mit ſeinen Angaben über die Dresdener Konferenzen
Recht hat, ſchreibt heute: Ueber den Sitz der künftigen Bundesgewalt
ſind vielfache Wünſche im Schoße der Kommiſſion laut geworden.
Es iſt jedoch kein Zweifel, daß es vorläufig bei Frankfurt a. M. ver
bleiben werde. Auch Das dürfte als unbezweifelt angeſehen werden,
daß alle Vereinbarungen der Miniſterkonferenz dem gegenwärtigen Bun
destage zur Genehmigung und Verkündigung vorgelegt werden.

„„Fannover, d. 16. Febr. Die Regierung hat den Kammern
ein Schreiben, die deutſche Angelegenheit betreffend, zugehen
laſſen in welchem ſie ihr Verfahren vertheidigt, im Weſentlichen aber
nur ſchon Bekanntes mittheilt. IJnmitten der kriegeriſchen Rüſtun

n des größern Theils von Deutſchland habe ſie dem Lande die
chwere Laſt der Mobilmachung zu erſparen vermocht. Beſeelt von

der Achtung vor dem erkannten Recht habe die Regierung auf das
Beſtimmteſte ſich der Anerkennung von Lusnahmsbeſchluſſen verſagt,

die ſie aus der Geſetzgebung des Bundes entfernt erachtet. Sie habe
von jeder Theilnahme an einem materiellen Einſchreiten im betroffe
nen Nachbarſtaate ſich fern gehalten, und wenn ihre Bemühungen
für eine verſöhnliche Beilegung der fraglichen Jrrungen nicht von dem
Erfolge begleitet geweſen ſeien, auf den ſie gehofft, ſo habe die Re
gierung in dieſen Bemühungen weder nachgelaſſen, noch werde ſie
darin ermüden. In gleichem Sinne habe die Regierung, die Ver
pflichtungen eines geſchloſſenen Friedensvertrages und die Gebote des
Bundesrechts anerkennend, an den Verhandlungen der Bundesver-
ſammlung über die Angelegenheiten jenes andern Bundeslandes Theil
genommen. Unter Beitritt zu dem Beſchluſſe der Bundesverſamm
lung, welcher die Löſung auch dieſer Frage in die Hände der beiden
großen Großmächte kegt, habe die Regierung die Wahrung der Rechte
Deutſchlands auf den Grundlagen des Bundesbeſchluſſes vom 17.
September 1846 ausdrücklich bevorwortet. Die Regierung hoffe, ihr

Verhalten in den angedeuteten) Beziehungen von der allgemeinen
Stände Verſammlung beiſtimmend gewürdigt zu ſehen.

Kiel, d. 17. Februar. Nach hierſelbſt eingegangenen Nachrich
ten, die wir für zuverläſſig halten, hat Hr. v. Tilliſch Flensburg
verlaſſen und einſtweilen General v. Krogh ſeine Funktionen übernom
men. Die durch den Grafen Sponneck veranlaßte Abreiſe des Erſte
ren giebt zu verſchiedenen Vermuthungen Anlaß. Entweder iſt Herr
v. Tilliſch nach Kopenhagen gegangen, um durch perſönlichen Einfluß
die Aufrechthaltung der während ſeines Regiments getroffenen atrocen
Maßregeln zu bewirken und nach Flensburg zurückzukehren. Oder
aber er wird nicht dahin zurückkehren, und iſt ſeine Entfernung dazu
beſtimmt, der däniſchen Diplomatie zu der Erklärung die oſtenſible
Handhabe zu geben, daß mit ihm auch das bisher im Herzogthum
Schleswig befolgte Syſtem aufgegeben ſei. Daß an ein wirkliches
Aufgeben dieſes Syſtems und namentlich an die ernſtliche Abſicht, den
status quo ante bellum wiederherzuſtellen auf Seiten der Dänen
nur dann zu denken iſt, wenn eben in Kopenhagen ſelber die Dinge
ſich geändert haben, liegt auf der Hand. Und doch entbehren offen
bar, wie man auch die Sache anſehen möge, die während des Til
liſch'ſchen Regiments getroffenen, die Verhältniſſe des Herzogthums
gänzlich umkehrenden Einrichtungen eines jeden geſetzlichen Bodens.
Denn für die däniſche Regierung muß das für die Herzogthümer nie
aufgehobene allgemeine Geſetz vom Mai 1831 nebſt den darauf
gebauten Verordnungen von 1831 rechtlich ſtets noch als Richtſchnur
gelten. Nach jenem Geſetz aber ſollen alle Verordnungen, die Ver
aänderung in den perſönlichen und Eigenthumsrechten zur Folge haben,
ſtets erſt den Ständen der Herzogthümer zur Berathung und reſp.
zur Beſchlußnahme vorgelegt werden. Will man nun auch ſagen,
daß dies nicht möglich geweſen iſt, ſo folgt daraus doch jedenfalls
nicht die perennirende Gültigkeit der mittlerweile erlaſſenen Verord-
nungen, die, wie die Verlegung der Zollgrenze, Annahme eines we
ſentlich veränderten Zollſyſtems, Einführung der drückenden Brannt-
weinſteuer u. dergl. m. die perſönlichen und Eigenthumsrechte der
Bewohner des Herzogthums auf das Empfindlichſte berühren. Um
einen rechtlichen Boden zu gewinnen, werden alle dieſe Verordnun-
gen, die nur als proviſoriſche betrachtet werden können, nachträglich
noch der ſchleswigſchen Provinzialſtändeverſammlung vorzulegen ſein.
Wenn dies geſchieht, aber auch erſt dann werden wir einräumen, daß
die Dänen die ernſtliche Abſicht hegen, das bisher im Herzogthum
Schleswig befolgte Syſtem zu verlaſſen.

Der Kieler Correſpondent der N. Pr. Z. ſchreibt an dem Pro
betreffend die vom Grafen Sponneck an die Höfe von Berlin

n behufs definitiver Regelung der ſchleswigholſteiniſchen Frage, welches der Deutſchen Reform mitge-
theilt wurde, (und von da auch in unſer Blatt überging) iſt auch
kein Buchſtabe wahr. Die Zuſammenberufung von Notabeln dürfte
wohl ſtattfinden, allein ihre Berathung, wie ſolches auch in dem kö
niglichen Brief angedeutet, ſich lediglich auf die Stellung Schleswigs
beſchränken.

Frankreich.
Man ſpricht neuerdings von der Heirath des Präſidenten der Re

publik. Diesmal handelt es ſich aber nicht mehr um eine Tochter aus
dem Stamme ChriſtineRianzares, ſondern um eine ruſſiſche Groß
fürſtin. Die verwittwete Großherzogin Stephanie von Baden und
der Herzog von Leuchtenberg, Schwiegerſohn des Kaiſers Nikolaus,
ſollen die Unterhandlungen führen.

Spanien.
Jn der Kammer fand eine Jnterpel

lation in Betreff der Auflöſung des letzten Kabinets ſtatt, welche zu
einer ſtürmiſchen Debatte führte. Murillo erklärte, das Miniſterium
habe für den Fall, daß es in dieſer Frage in der Minorität bleibe,
die t entweder ſeine Demiſſion zu geben, oder die Cortes auf
zulöſen.

jekt,
und Wien gemachte Vorlage,

Madrid, d. 12. Febr.

Schwurgerichte vo zu Halle.
Am 19. Februar.)

Oeffentliche Sitzung.
1) Der Buchhändler H. F. Printz aus Halle, angeklagt we

gen verſuchten Höchverraths Mageſtäts Beleidigung und Verletzung
der Ehrfurcht gegen den König in Folge eines Artikels in dem von
ihm redigirten Wächter an der Saale worin namentlich auch zur
gewaltſamen Aufrechterhaltung der Frankfurter Verfaſſung aufſgefor
dert wird. Der hohe Gerichtshof konnte der Anſicht des Staatsan
walts, welcher hierin einen hochverrätheriſchen Verſuch gegen die preu
ßiſche Verfaſſung erblickte, nicht beipflichten und ſprach daher den An
geklagten von dem erſten Theile der Anklage frei, in den übrigen
Punkten derſelben aber für ſchuldig, und verurtheilte ihn demgemäß
in contumaciam zu 2 Jahren Zuchthaus Verluſt der Nationalko
karde und Tragung ſämmtlicher Koſten.

2) Contumacialverfahren gegen den Kaufmann F. G. Eichardt,
früher in Halle ſpäter in Teutſchenthal, wegen betrüglichen
Bankeruts, in Folge deſſen derſelbe zu lebenswieriger Zuchthausſtrafe,
Verluſt der Nationalkokarde und Tragung ſämmtlicher Koſten verur
theilt wurde.

Geheime Sitzung.Der Leinewebermeiſter Se z Landsberg, der Nothzucht

angeklagt und auf das Schuldig der Geſchwornen zu 9jähriger Zucht
hausſtrafe und Verluſt der Nationalkokarde verurtheilt.



Landwirthſchaftliche, Gewerbs und Handels
Nachrichten.

Die Zölle auf Papier und Lumpen. Der öſterreichiſche
Tarifentwurf hat in Bezug auf Papier und Lumpen folgende Ei
genthümlichkeiten: 1) er iſt in Bezug auf ſogenanntes „„gemeines Pa
pier“ ſo unklar, wie der Tarif des Zollvereins; 2) für die feinen Pa
piere ſetzt er einen Zoll feſt, welcher einem Einfuhrverbote gleichkommt
8) in dem geringern Ausfuhrzolle für Hadern und Lumpen bedroht
der Oeſterreicher die deutſche Papierfabrikation auf das Gefaährlichſte.
Unter die Rubrik des „gemeinen Papiers“ ſollte bloß ordinäres graues,
grobes farbiges Packpapier und Pappdeckel zugelaſſen werden der Ta
rifſatz iſt nur ein nomineller, ein ſtatiſtiſcher Zoll, vom SporkoCent
ner (50 Kilog.) im öſterreichiſchen Entwurf 152/, Sgr. im Zollverein
15 Sgr. Jede andere Gattung gehört unter den für „mittelfeines
Papier“ aufgeſtellten Zoll von 5 Thlr. 7 Sgr. im öſterreichiſchen
Entwurfe oder von 5 Thlr. des Zollvereins p. Cent. Der Zollvereinsſatz
für die mittelfeinen Qualitaäten erſcheint als voll ausreichend, zumal in
der hier angegebenen und allein zuläſſigen Ausdehnung. Der öſterrei
chiſche Zollſatz für Goldpapier, gepreßte und überhaupt feine Papiere
iſt 17 Thlr. alſo 43 pCt. höher als im Zollverein, welcher den
Satz von 10 Thlr. hat. Ungleich wichtiger iſt der Ausfuhrzoll für
Lumpen. Der Zollverein belaſtet die Ausfuhr mit 3 Thlr. den Cent
ner. Der Grund, warum dies geſchieht, daſteht darin daß nament-
lich England alle Lumpen zuſammenkauft, zu den hochſten Preiſen,
um den Rohſtoff für ſeine Fabriken zu gewinnen, welche nicht etwa
bloß für England, ſondern fur die britiſchen Kolonieen und fur alle
außereuropäiſchen Handelsplätze Großbritanniens arbeiten. Der engli
ſche Fabrikant iſt durch die Gunſt dieſer Umſtände in den Stand ge
ſetzt, ſeine Fabrikate zu hohen Preiſen in den Kolonieen und fernen
Welttheilen abzuſetzen und dadurch den höhern Kaufspreis der Lum
pen mehr als zu erſetzen. Eine ſolche Gunſt iſt der deutſchen Fabri
kation nicht gewährt unſere ganze handelspolitiſche Nullitat bezeugt
dies. Um nun wenigſtens den einheimiſchen Markt nicht zu verlieren,
mußte der Zollverein ſich entſchließen, die Lumpen mit einem Ausfuhr:
zoll von 3 Thlr. zu belaſten. Der öſterreichiſche Entwurf ſetzt aber
dieſen Satz bis auf 1 Thlr. 12 Sgr. herab. Der Beweggrund iſt ein
doppelter und zwar: a) ein Liebesdienſt den Franzoſen und Englan-
dern erwieſen, welche große Quantitaten ungariſcher und italieniſche

mmer s
deutſche Jnduſtrie bedroht iſt.

Hetannkmachungen.

Lumpen beziehen, ohne daß darunter die öſterreichiſche Papierfabrika
tion in ihrem dermaligen Stande leidet, weil Oeſterreich reich an
Lumpen iſt; ein Angriff auf den Wohlſtand Deutſchlands. Es
findet ſich nämlich längs der ganzen franzöſiſchen Grenze des Zollver
eins, dieſſeits und jenſeits, eine große Anzahl von Papierfa
briken. Die Preiſe der Lumpen wechſeln oft hier und dort
um 25 Prozent. Oefters trifft es ſich, daß ſie dieſſeits niedrig
ſtehen wenn ſie in Frankreich geſtiegen ſind. Die franzöſiſchen Fabri
ken würden daher bei einem Zolle von 12 Thlr. billiger in Deutſch
land als in ihrer Gegend kaufen ſie wurden ſogar in Deutſchland
mehr bezahlen, um den Preis des Rohſtoffs in ihrem Lande nicht durch
zu ſtarke Nachfrage zu ſteigern. Die deutſchen Fabrikanten können in
ahnlicher Weiſe nicht verfahren, weil die Lumpenausfuhr in Frankreich
verboten iſt. Dies iſt aber noch nicht aller Nachtheil, den Oeſterreich
der deutſchen Jnduſtrie droht. Auf dem ganzen Landgürtel, welcher
ſich längs der belgiſchen und hollandiſchen Grenze, an der See entlang
bis nach Memel hinzieht, wurden die Lumpen durch die Ausfuhr nach
England ſo vertheuert werden, daß die dort angeſiedelte, nicht unbe
deutende Papierfabrikation geradezu vernichtet wurde. Der erleichterte
Eiſenbahnverkehr und der befreite Waſſertransport, den gerade Oeſter
reich auf den Waſſerſtraßen des Zollvereins erſtrebt, ohne ein gleiches
Aequivalent auf ſeinen Flüſſen zu bieten, würden nach kurzer Zeit das
Verderben auch in das Jnnere Deutſchlands tragen und auch hier die
Fabrikation ruiniren oder ſo beſchränken, daß England in Verbindung
mit Frankreich, der Schweiz und Holland den noch übrig bleibenden
binnenländiſchen Fabriken eine ſo ſtarke Konkurrenz in den Papieren
eröffneten, daß ſie ein elendes Daſein nur noch in der Fabrikation der
gemeinſten Papiere friſten könnten. Eine unausbleibliche Folge würde
Verſchlechterung der techniſchen Ausſtattung aller unſrer typographiſchen
Erzeugniſſe, eine Beeinträchtigung unſres Buchhandels und unſrer
deutſchen Literaturthatigkeit ſein. Oder will man glauben, daß die
äußere Form, in welcher die Werke der nationalen Geiſtesthätigkeit
vor die Augen der Völker treten, gleichgültig ſei, daß die Werke eines
großen deutſchen Dichters auf Loöſchpapier mit abgenutzten Fibeltypen
gedruckt dem deutſchen Geſchmacke zur Ehre gereichen und Anerken
nung zu verſchaffen geeignet ſind Dahin würde es aber kommen, wenn
es Heſterreich gelänge, ſeinen Ausfuhrzoll auf Hadern zur Geltung zu
bringen. Und dies iſt noch nicht die einzige Tarifpoſition, von der die

Pferde- Verkauf.
Vom Königlichen 2ten Bataillon (Halle)

27ſten Landwehr Regiments ſind dem Saal,
Bitterfelder-, Mansfelder, See und Halle
ſchen Stadtkreiſe abermals 2 Stück Reit und
6 Stück Zugpferde, die ſich in einem vorzüg
lichen Futterungszuſtande befinden, zurückgege
ben worden, welche

Sonnabend den 22. Februar d. J.
Vormittags 11 Uhr am grünen

Hofe zu Halle
öffentlich meiſtbietend gegen gleich baare Be
zahlung verkauft werden ſollen, und wozu
Kaufliebhaber hiermit eingeladen werden.

Dieſe Pferde werden übrigens an dem Ver
kaufstermine von früh 8 Uhr ab durch Herrn
Amtmann Heine auf Verlangen in deſſen
Ställen vorgeſtellt werden.

Halle, den 19. Februar 1851.
Der Oberbürgermeiſter

Bertram.
Der zum Nachlaß der Frau Profeſſor Ber

gener gehörige Grabbogen auf hieſigem Stadt
gottesacker Nr. 16 ſoll

Dienstag den 25. Februar d. S.
Nachmittags 3 Uhr

in meinem Geſchäftszimmer meiſtbietend ver
kauft werden.

Halle, den 10. Februar 1851.
Der Rechts Anwalt

Gödecke.

Montag d. 24. Febr. er.Uhr, wird das alte irchengerg er
Haardorf bei Oſterfeld zum Abbruch
Es Materials an Ziegeln Schiefer, Holz und
Steinen meiſtbietend an Ort und Stelle ver
kauft und werden Kaufluſtige hiermit darauf
aufmerkſam gemacht.

Der Kirchenvorſtand daſelbſt.

Ein Rittergut von 300 Morgen iſt gegen 4000 Anzahlung zu verkaufen durch
Kuckenburg im alten Deſſauer.

Bekanntmachung.
Der auf den

24. dieſes Monats
von mir zur Verpachtung meines in Laucha
gelegenen Gaſthauſes nebſt Gartengrund-
ſtück anberaumte Termin wird wieder
aufgehoben.

Naumburg, den 18. Februar 1851.
Otto Blaubach,
Schützenhauspächter.

Verkaufeines Materialgeſchäfts.
Ein ſeit langen Jahren ſchwunghaft betrie

benes Material-, Taback und Landes-
produetengeſchäft, in der frequenteſten
Straße von Halle, ganz in der Nähe des
Getreidemarktes, ſoll unter ſehr annehmbaren
Bedingungen ſofort aus freier Hand verkauft
werden.

Das Haus befindet ſich im beſten baulichen
Zuſtande und können im Fall Theile des
Kaufpreiſes darauf ſtehen bleiben, ſo daß zur
Uebernahme circa 2000 F. nöthig wären.

Die näheren Bedingungen ſind beim Kauf
mann Guſtav Dietlein, Klausthor Nr. 2167,
zu jeder Zeit einzuſehen.

Bekanntmachung.
Ein in ſehr gutem Zuſtande und guter Lage

befindliches Grundſtück in einer Provinzialſtadt,
1, Stunden von Leipzig gelegen, mit, 61 Acker
131 DRuthen Areal (wovon 38 Acker in einem
Plane liegen), 5 Acker Wieſe mit 1626 Steuer
Einheiten, ſoll todesfallshalber ſofort mit Schiff
und Geſchirr und vollſtändigem Jnventar ver
kauft werden. Näheres ertheilt

Franz Klöpſch, Reſtaurateur,
Nikolaiſtr. Nr. 11 in Leipzig.

Der Unterzeichnete ſucht zum 1. April einen
mit guten Zeugniſſen verſehenen Gehilfen.

Apotheker G. Fahr in Dürrenberg.

Die erſten

Kappelſchen Bücklinge
erhielt ſo eben u

Julius Kramm,
gr. Steinſtraße Nr. S.

Friſche Colcheſter Au
ſtern erhielt ſo eben

Carl Kramm.

Großes Concert
in der Weintraube Donnerstag den 20. Fe
bruar. Anfang Nachmittag 3 Uhr.

Das Stadtmuſikeorps.
Wittig.

Freitag den 21. d. M. Abends g
Uhr Uebung im Kühlen Brunnen.

Bredſchneider.
Lehrlingsgeſuch.

Ein junger Mann, welcher Luſt hat, die
NadlerProfeſſion und den dazu gehörigen Han
del zu erlernen, kann zu Oſtern placirt werden

bei Guſtav H aßkerl, Nadlermeiſter in
Weißenfels.

Anfrage
Wird „Don Carlos“ bald zur Auffüh-

rung Kommen Wie wir hören, hat Frau
Thalburg-Kanow dasselbe zu ihrer Be-
neſiz- Vorstellung gewählt wir sind ihr da
für zu Dank verpflichtet. Bine solche
Wahl ist gut und macht Frau Thalburg-
Kanow alle Rhre. Wir hoffen, dass es
mit den besten Kräften unseres Personals
besetzt sein wird, dann Kann der Erfolg
für unsere beliebte Gastin nur ein erfreu-
licher sein!
Dine Stimme aus dem Publikum-



Anzeige für Herren.
Eine große Auswahl der nobelſten Herren Kleidungsſtücke mit Garantie guter und dauer-

hafter Arbeit empfiehlt das neu errichtete Magazin von

C Fs große Ulrichsſtraße Nr. 11.
Mein Meubles Spiegel und PolſterwaarenMagazin

bietet eine reiche Auswahl modern und dauerhaft gearbei-
teter Menbles in Mahagoni und BirkenHolz dar. Auch
werden bei mir Beſtellungen von Meubles aller Art ſolid
ausgeführt.

Mein Lager von Mahagoni-Holz in Blöcken und Fournieren iſt durch friſche
Zuſendungen wieder vollſtändig aſſortirt, worauf ich meine geehrten hieſigen und
auswärtigen Mitmeiſter aufmerkſam mache.

Oel So T ischlermeister,
große Ulrichsſtraße Nr. 71.

Es werden zu Oſtern d. J. von der Ackerbauſchule zu Badersleben 18 Zöglinge Eiſerne Geld Kaſſen ſtehen billig zu
nach Zurücklegung des zweijährigen Curſus entlaſſen werden, und können mehrere derſelben, verkaufen gr. Ulrichsſtr. Nr. 70.
welche nicht in das elterliche Haus zurückkehren resp. als Lehrlinge oder zweite Verwalter für
Oekonomieen empfohlen werden. Wenn gleich die Zahl der auf Oſtern dieſes Jahres ange Geſucht wird ein thätiger Hofmeiſter,
meldeten Zöglinge der der Abgehenden bereits gleichkommt, ſo iſt doch Bedacht genommen, mit guten Atteſten verſehen, auf dem Ritter-
durch erweiterte Einrichtung der vorhandenen Räumlichkeiten ſo wie durch beabſichtigte Ver gute Teuditz bei Lützen.

mehrung der wehen v des h e S e t e eskönnen, und wollen ſich die resp. Vater und Vormünder zu dieſem ehufe recht zeitig an gi im die 7en Vorſteher des Jnſtituts, Herrn Amtmann Köppe in Badersleben, wenden. Ein er
Hinſichtlich der Aufnahme Bedingungen erlauben wir uns auf die im September vorigen Lange Gaſſe Nr. 1958

Jahres bei Emil Bänſch in M agdeburg in Commiſſion gegebenen Mittheilungen über e
die Ackerbauſchule zu Badersleben“, worin auch der Einrichtungs und Lehrplan der An Eitern, welche beabſſchtigen, ihre Sohne

a rrän zu Halle wird die Güte haben,e et u äh Auskunft zu ertheilenDen geehrten Damen zur gefälligen Nachricht, daß ſo eben in Beſitz der magere nerunſtes en T.
feinen, echt geſtickten langen Mull Streifen und Einſätze (Offene Stelle.) In einem bedeuten

kam n Händen den Commiſſions und SpeditionsGeſchäft er
hält ein junger Mann als Lehrling oder Vo
dontair Stellung durch das Comtoir vonStadt Theater in Halle. CElemens Warnecke in Braunſchweig.

Ooncert- Anzeige. e e Kebe ſt
3 c 9 n in Peißen Nr.Die Loezer ungariſche MuſikGeſellſchaft, laufe

J 7 i zuf einer großen Kunſtreiſe begriffen, trifft hier von Leipzig ein und wird Donnerstag Alier Wenn des Daſtyoſs

e 7im. Stadw. ein J Nati foſtü e s zden 20. d. M. im Stadt Theater ein Concert in glänzendem Nationalkoſtüm geben Hamburg“, meinen tiefgefühlten Dank für ſdie
Das vollſtändige Programm aus den beſten deutſchen, italieniſchen, ſlawiſchen und freundliche Aufnahme und Pflege während mei

ihren trauernden ungariſchen Tonweiſen, enthält der Theater Zettel am Tage des Concerts. nes Daſeins in Halle öffentlich auszuſprechen.

ſtalt enthalten iſt, zu verweiſen. oder Tochter eine der hieß S
t s h hieſ. Schulen beſuchenBadersleben, den 6. Februar 1851. zu laſſen, finden für dieſelben unter gewiſſen

Director und Curatorium der Ackerbauſchule. bafter Aufſicht und Pflege, Nachhülfe in Schul
v. Guſtedt, Landrath. Bertram, Superintendent Thiele, Gutspächter. e Unterricht in zweiblichen ad

NRömmer, Schulze. Weber Paſtor. Noloff Mühlenbeſitzer. z „in dem Hauſe per Lehrers freundliche
Hr. Bertling, Paſtor E. Hincke, Ober Amtmann Zufnabme. Herr Jnſpektor Zkemann im

NB. Die Muſik Geſellſchaft ſpielt ſämmtliche Piegen ohne Noten. Ferd. Golde,
Halle, Mittwoch den 19. Februar 1851. n Unteroff. des 10. leichten Feldlazareths

Das Direktorium der Loezer ungariſchen Muſik Geſellſchaft. des Aten Armee-Corps.
Gaſthof „zum Kronprinzen

e er r ShrenMiagnete, Zegen. Kopfſchmerzeniriſche Sei Strohhüte zum Waſchen und Umnähen wer und gegen gichtiſche Kopfleiden aller ArtBairiſche Talg Seife, ch in den angenommen in der Putz und Mode- in Etuis à 1 A.

von anerkannt guter Qualité, erhielt ich in waarenhandlung von O. arCommiſſton und empfehle ſolche bei Centnern Pauline Werner in Wettin Zu haben bei a S Nr. 200.
und herab bis zu 1 e zu ſehr billigem Preiſe. e e e e eF. A. Perſchmann z lendenen r er Süße hochrothe Meſſ. FamilienNachrichten.
m n anſmann Ka e Apfelſinen empfiehlt Verbindungs- Anzeige.

Friſche Schmelzbutter à 6, vor Carl Kramm. ch ehelich Verbundene empfehlenzüglich güte Tiſchbutter à 7 unb 6 o ſich mit allen geehrten Freunden
wie mehrere andere Sorten bis 3 M a Offerte. uns Bekannten ganz ergebenſtbei Kübeln und Fäſſern billiger, offerirt die Unterzeichnete empfehlt ſich zur Beſorgung z S. btre e enlehrer-
Butterhandlung r von Stroh und RoßhaarHüten zum Waſchen, Düben m ger Feſele Febr. 1851

rm ggn, Bleichen und Moderniſiren ergebenſt. h ſche pplin d.n er ament Kad Alsleben a/Saale, am 18. Febr. 1881I
eben dem Herrn Amalie Beyrodt. Marktberichte.

Stettin, d. 18. Febr. Roggen 31, pr. Frühjahr
31 Rüböl 9 ſt 105Anzeige. Eine Partie gutes Schvotenſtroh liegt Se Epletns u pe Fruhiahe e tig

Rapsboblen verkauft das Amt zum Verkauf auf dem Neumarkte t 1205 Hamburg, d. 18, Febr. Roggen 121 bis 122pfd

Helmsdorf. bei Büſchel. 48 zu haben.
2 Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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